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B) ZEICHE ER LÄRU "G

1. für die Festsetzungen

DN

GRZO,3

GFZ 0,6

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Allgemeines Wohngebiet

Dachneigung

max. zulässige Grundflächenzahl

max. zulässige Geschossflächenzahl

Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Verkehrsflächen

Bäume zu pflanzen

2. für die Hinweise

132/1

bestehende Grundstücksgrenzen

Flurnummern

bestehende Haupt- und Nebengebäude

öffentliche Verkehrsgrünflächen

Vorschlag für die Anordnung von Gebäuden
mit Nummer

11, 5 |5, 0| Maßzahlen


